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Ende Oktober 2013 hat der Baseler Aus
schuss für Bankenaufsicht das zweite 
 Konsultationspapier zur umfassenden Über
arbeitung der Handelsbuchregelungen vor
gelegt („Fundamental review of the trading 
book“).1) Vorausgegangen waren zahlreiche 
Kommentare und mitunter kontroverse Dis
kussionen der Marktteilnehmer zum ersten 
Konsultationspapier aus dem Jahr 2012.2)  
Als übergeordnete Zielsetzung der Überar
beitung ist zunächst die Schaffung eines 
holistischeren Ansatzes zur Kategorisierung 
und Unterlegung von Marktrisiken zu nen
nen. Methodik sowie Anforderungen für 
den Standardansatz und die interne Markt
risikomodellierung sollen harmonisiert wer
den. Zudem ist eine objektivierte Abgren
zung zwischen Handels und Anlagebuch 
vorgesehen, um  regulatorische Arbitrage 
einzuschränken. Schließlich verfolgt die 
Überarbeitung das Ziel, Schwächen in der 
bisherigen Risikomessung zu beseitigen. Das 
Papier ergänzt und modifiziert damit die als 
erste Reak tion auf die globale Finanzkrise 
im Rahmen von Basel 2.5 beziehungsweise 
CRD III eingeführten Veränderungen zum 
Handelsbuch.3)

Kommentare der Marktteilnehmer zum 
vorliegenden zweiten Konsultationspapier 
wurden bis zum 31. Januar 2014 erwartet. 
Aktuell ist wie üblich die Durchführung ei
ner quantitativen Auswirkungsstudie (QIS) 
vorgesehen. Nach Prüfung der Kommen
tare und Auswertung der QIS ist mit dem 
finalen Regelungstext zu rechnen. Dieser 
Beitrag beleuchtet die vom Baseler Aus
schuss im zweiten Konsultationspapier 
konkretisierten wesentlichen Änderungen 
in Bezug auf die interne Modellierung.

Abgrenzung von Handels- und 
Anlagebuch

Die derzeitige Abgrenzung von Handels 
und Anlagebuch sieht der Ausschuss als 

bedeutende Schwäche des aktuellen Rah
menwerks. Die Handelsabsicht als zentrales 
Zuordnungskriterium hat sich als subjekti
ver Maßstab erwiesen, welcher – getrieben 
durch erhebliche Unterschiede in der Ka
pitalunterlegung zwischen Handels und 
 Anlagebuch – Möglichkeiten zu regulato
rischer Arbitrage eröffnet. Daher soll die 
Abgrenzung zukünftig auf Basis objektive
rer Kriterien erfolgen. Dazu werden zum 
einen Anforderungen definiert, nach denen 
ein Instrument zwingend dem Handelsbuch 
zuzuordnen ist (zum Beispiel kurzfristig 
 beabsichtigter Weiterverkauf). Zum ande
ren hat der Ausschuss Kriterien festgelegt, 
nach denen eine Zuordnung zum Handels
buch angenommen wird (beispielsweise im 
externen Rechnungswesen zu Fair Value 
bewertete Instrumente). Abweichende Zu
ordnungen sind zu begründen und von der 
Aufsicht im Einzelfall zu genehmigen. 

Schließlich gibt der Ausschuss konkrete 
Ins trumente vor, die aufgrund fehlender 

Liquidität nicht dem Handelsbuch zuzu
ordnen sind (zum Beispiel Immobilien). Die 
Umwidmung von Instrumenten soll nur in 
Ausnahmefällen nach expliziter Genehmi
gung durch die Aufsicht möglich sein. 
Sollte sich durch die Umwidmung eine ge
ringere Kapitalanforderung ergeben, so 
darf das Institut davon nicht profitieren 
und der Unterschiedsbetrag ist weiterhin 
mit Kapital zu unterlegen. Gleichzeitig 
wird aufgrund der Angleichung der Kredit
risikounterlegung für Handels und Anla
gebuch der Anreiz für Regulierungsarbit
rage sinken.

Abnahme und Validierung  
interner Marktrisikomodelle

Nach einer wie bisher praktizierten über
geordneten Modellabnahme auf Ebene des 
gesamten Handelsbuchs soll in einem 
 zweiten Schritt zusätzlich eine quantitative 
 Modellüberprüfung auf Ebene einzelner 
Handelstische erfolgen (siehe Abbildung 1). 
Damit wird es zukünftig möglich werden, 
sowohl die Verwendung des internen Risi
komodells insgesamt wie auch selektiv die 
interne Modellierung für einzelne Handels
tische zu untersagen. Für nicht zugelassene 
Handelstische beziehungsweise für solche 
Handelstische, für die das Institut keine 
 interne Modellierung anstrebt, wäre die 
 Anwendung des Standardansatzes erforder
lich. Konstituierend für das interne Markt
risikomodell ist damit die organisatorische 
Abbildung der Handelstische. Der Ausschuss 
nennt dazu objektive Kriterien, auf deren 
Basis Handels tische abzugrenzen sind. 

Die Funktionsfähigkeit des internen Mo
dells auf Ebene der Handelstische soll 
durch drei separate Prüfungen nachge
wiesen werden. Wie bisher sind zunächst 
BacktestingAnalysen auf Basis des (1Ta
ges)ValueatRisk vorgesehen. Diese sollen 
ergänzt werden durch Analysen der Dif
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ferenz zwischen theoretischer und rea
lisierter P&L. Als weitere Maßnahme ist 
nach den neuen Vorschlägen des zweiten 
Konsultationspapiers die Einführung einer 
 modellunabhängigen Risikobegrenzung be
absichtigt. Überschreitet für einen Han
delstisch das Verhältnis von  regulatorisch 
berechnetem Kapital und Gesamtenga
gement4) einen noch festzu legenden 
Grenzwert, ist der Handelstisch nach dem 
 Standardansatz zu kapitalisieren.5) Die 
Grenz werte sollen nach Durchführung der 
QIS handelstischspezifisch nach Komplexi
tät und Liquidität der gehandelten Instru
mente kalibriert werden. Für einen zur 
 internen Modellierung zugelassenen Han
delstisch i muss somit gelten:

Kapitalanforderung nach internem Modelli  Grenzwerti
 Gesamtengagementi

Mit dieser Maßnahme sollen Handelstische 
vom internen Modell ausgeschlossen wer
den, für die das berechnete Kapital 
 offenbar zu gering im Vergleich zum abso
luten Risiko des Tisches ist. Als besonders 
 gefährdet sind hier Handelstische einzustu
fen, die komplexe illiquide Instrumente in 
großen Volumina handeln. Insofern ist die
se Maßnahme auch als eine Sicherheitsvor
kehrung gegen Liquiditätsrisiken zu sehen. 

Ähnlich der mit Basel III eingeführten Le
verage Ratio entsteht damit ein einfaches, 
nicht risikobasiertes Korrektiv, das eine 
Untergrenze für die modellierten risiko
basierten Eigenkapitalanforderungen defi
niert und damit vor negativen Folgen zu 
hoher Komplexität – insbesondere Modell
risiken – schützt. Aufgrund der handels
tischabhängigen Festlegung des Grenzwer
tes wäre diese Maßnahme im Handelsbuch 
gegenüber der Leverage Ratio risi ko sensi
tiver.

Bei erfolgter Zulassung eines Handelstischs 
zur internen Risikomodellierung sind in ei
nem dritten Schritt die zu modellierenden 
Risikofaktoren festzulegen. Die Risikokapi
talbestimmung mittels internen Risiko
modells soll ausschließlich für solche Risi
kofaktoren erlaubt sein, für die belastbare 
Transaktionspreise beziehungsweise Quo
tes regelmäßig verfügbar sind. Für nicht 
modellierbare Risikofaktoren sind jeweils 
Kapitalaufschläge auf Basis eines Stress
Szenarios zu berechnen, welche ohne 
 Berücksichtigung von Diversifikations
effekten zur Kapitalanforderung der mo
dellierbaren Risikofaktoren addiert werden.

Mit der vorgeschlagenen Modellabnahme 
und validierung auf Ebene der Handels
tische würden sich die Komplexität und 
der Aufwand gegenüber der derzeitigen 
Vorgehensweise erheblich erhöhen. Da sich 
Fehler auf der Ebene einer Teilmenge des 
Handelsbuchs nun nicht mehr im gesam
ten Handelsbuch ausgleichen, müssen zu
künftig höhere Anforderungen an die Mo
dellierung auf Handelstischebene gestellt 
werden beziehungsweise eine konserva
tivere Vorgehensweise zur Erfüllung der 
BacktestingAnforderungen gewählt wer
den. Ceteris paribus ist  daher mit einer 
 Erhöhung der Kapitalunterlegung zu rech
nen – nicht zuletzt auch aufgrund der 
 diskutierten modellunabhängigen Risiko
be grenzung. Zudem wird die Organisa
tionsstruktur der Handelstische künftig 
das Risikokapital beeinflussen.

Risikomessung mittels  
Expected Shortfall

Der Ausschuss bleibt bei der im ersten 
Konsultationspapier in Aussicht gestellten 
Änderung des Risikomaßes. Die Messung 
von Marktpreisrisiken soll zukünftig auf 
Basis des Expected Shortfall vorgenommen 
werden. Der Ausschuss folgt damit der  
in der Literatur vornehmlich vertretenen 
 Ansicht, dass der Expected Shortfall dem 
ValueatRisk als Risikomaß methodisch 
überlegen ist.6) Insbesondere berücksich
tigt der Expected Shortfall auch die Be
reiche der Verlustverteilung jenseits des 
Quantils und damit das Ausmaß extremer 
Verluste. Damit ermöglicht dieser gegen
über dem ValueatRisk eine bessere Ab
bildung von „TailRisiken“. 

Darüber hinaus erweist sich der Expected 
Shortfall für stetige Verteilungsfunktionen 
als subadditiv, das heißt die Summe der 
ExpectedShortfallWerte von zwei einzel
nen Positionen ist nicht kleiner als der 
 Expected Shortfall des Portfolios beider 
Positionen. Damit besteht bei Limitierun
gen beziehungsweise bei der Kapitalunter
legung nach dem Expected Shortfall auf 
Basis der Einzelpositionen nicht die Gefahr, 
dass sich diese auf Ebene des Gesamtport
folios als nicht ausreichend erweisen. Mit 
der Eigenschaft der Subadditivität erfüllt 
der Expected Shortfall – im Gegensatz zum 
ValueatRisk – alle Anforderungen, die 
allgemein an ein kohärentes Risikomaß, 
das heißt an ein zur Bestimmung der Ri
sikokapitalunterlegung geeignetes Maß, 
gestellt werden.

Den methodischen Vorzügen – insbeson
dere bezüglich der Berücksichtigung des 
TailRisikos – stehen Schwierigkeiten bei 
der Kalibrierung und Überprüfung des 
 ExpectedShortfallModells gegenüber. So 
erfordert die Berücksichtigung extremer 
Verluste jenseits des Konfidenzniveaus die 
Modellierung extrem seltener Ereignisse, 
womit gegenüber dem ValueatRisk hö
here Anforderungen an die Modellierung 
sowie an die Verfügbarkeit historischer 
Daten gestellt werden. Diesen auch in den 
Kommentaren zum Konsultationspapier 
geäußerten Bedenken will der Ausschuss 
durch Absenkung des Konfidenzniveaus 
auf 97,5 Prozent begegnen. Beim Backtes
ting des ExpectedShortfallModells geht 
der Ausschuss einen pragmatischen Weg, 
indem dieses auch weiterhin auf Basis des 
ValueatRisk erfolgen soll (zu mehreren 
Konfidenzniveaus).

Wie sich die neue Risikomessung und das 
veränderte Konfidenzniveau auf die Kapi
talunterlegung auswirken, hängt von der 
Form der Verlustverteilung ab und lässt 
sich nur für den Einzelfall angeben. Unter
stellt man normalverteilte Risikofaktoren, 
so entspricht der ValueatRisk zu einem 
Konfidenzniveau von 99 Prozent ungefähr 
dem Expected Shortfall für ein Konfidenz
niveau von 97,5 Prozent. Bei Verteilungen 
mit schwerem Tail fällt der Expected 
Shortfall entsprechend größer aus. Schließ
lich ist abzuwarten, inwieweit eine Anpas
sung des Skalierungsfaktors vorgenommen 
wird. Durch die Inkonsistenz zwischen 
 Risikomessung und Backtesting würde zu
künftig allerdings nicht immer ersichtlich 
werden, ob eine adäquate Modellierung 
erfolgt ist. Zudem ist fraglich, ob das Back
testing mittels an Stressperioden kalibrier
ter ValueatRiskGrößen zur zielgerichte
ten Analyse des internen Modells geeignet 
ist – Ausreißer sollten hier in gewöhn
lichen Marktphasen sehr selten auftreten.

Kalibrierung auf Basis einer 
Stressperiode

Die Modellkalibrierung soll zukünftig ge
nerell anhand von Daten einer Periode mit 
signifikantem Stress erfolgen. Damit würde 
die mit Basel 2.5 gewählte Vorgehensweise 
ersetzt, den auf Basis der vergangenen 
„gewöhnlichen“ Marktphase berechneten 
ValueatRisk additiv mit einem zusätzlich 
zu berechnenden StressValueatRisk zu 
ergänzen. Dies ist aus konzeptioneller 
Sicht insofern zu befürworten, als die der
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zeitige Vorgehensweise zu einer Doppel
erfassung von Risiken führen kann.

Der Ausschuss erkennt dabei das Problem, 
dass die Stresskalibrierung erhebliche He
rausforderungen an die Identifikation der 
Stressperiode stellt. Die praktische Anfor
derung, unter Berücksichtigung aller Risi
kofaktoren innerhalb eines längeren Zeit
raums eine entsprechende Stressperiode zu 
finden, die den Expected Shortfall maxi
miert, ist mit erheblichem Rechenaufwand 
verbunden und erfordert mitunter signi
fikante Approximationen (etwa wenn Ri
sikofaktoren des aktuellen Portfolios his
torisch nicht zu beobachten sind). Der 
Ausschuss schlägt daher eine vereinfachte 
Stresskalibrierung auf Basis einer redu
zierten Anzahl von Risikofaktoren vor.7) 
Nach Kalibrierung der Risikofaktoren an 
die Stressperiode werden diese auf das ak
tuelle Portfolio angewandt und ein Stress
Expected Shortfall ESR,S für die reduzierte 
Anzahl an Risikofaktoren bestimmt. In 
 einem zweiten Schritt wird dieser skaliert 
– mittels Verhältnis von Expected Short
fall ES V,A für das volle Set an Risikofak
toren sowie Expected Shortfall ESR,A für 
das  reduzierte Set an Risikofaktoren, bezo
gen auf die aktuellen Beobachtungen der 
Risikofaktoren:

ES = ESR,S
ES V,A

ES R,A

Die Verwendung eines gestressten Ex pected 
Shortfall wird die Volatilität der Kapital
anforderungen reduzieren, da die Kalibrie
rung nicht an sich kontinuierlich ändernde 
Daten anzupassen wäre. Die Vorgehens
weise hätte allerdings Auswirkungen auf 
die Bank steuerung, denn die Risikokapital
unterlegung würde vom aktuellen (wahr
genommenen) Risiko entkoppelt und stets 
auf ein WorstCaseSzenario abstellen.

Behandlung von Migrations- und 
Ausfallrisiken

Der Ausschuss beabsichtigt, die Behand
lung von Kreditrisiken – welche bisher 
mittels separatem Modell durch den Incre
mental Risk Charge (IRC) kapitalisiert wer
den – näher an die Regelungen im Anlage
buch zu rücken. Für Kreditrisiken, die nicht 
aus Verbriefungen stammen, sollen Migra
tionsrisiken zukünftig in das Marktrisiko
modell integriert werden. Ausfallrisiken 
dagegen sollen separat als sogenanntes In
cremental Default Risk (IDR) modelliert 
werden. Für dessen Modellierung ist die 
dezidierte Vorgabe eines Zweifaktormo
dells vorgesehen. Die Risikomessung soll 
dabei – um Konsistenz mit dem Anlage
buch zu gewährleisten – abweichend vom 
Expected Shortfall auf Basis des Valueat
Risk für ein Konfidenzniveau von 99,9 Pro
zent und einer Haltedauer von einem Jahr 
erfolgen.

Signifikante Veränderungen ergeben sich 
für Kreditrisiken aus Verbriefungen. Der 
Ausschuss äußert hier erhebliche Beden
ken an der Qualität der internen Model
lierung zur Erfassung dieser Risiken. Ent
sprechend sollen Risiken aus Verbriefungen 
zukünftig vollständig mit dem Standard
ansatz berechnet werden; die Anwendung 
eines internen Modells ist nicht mehr vor
gesehen. Bezüglich der mit Basel III ein
geführten Credit Valuation Adjustments 
(CVA) für Kontrahentenrisiken aus OTC
Derivaten sind keine Anpassungen vorge
sehen. Marktpreisrisiken aus CVASchwan
kungen sollen auch weiterhin über die 
CVACharge als separate Zuschläge be
rücksichtigt werden.

Mit den modifizierten Vorschlägen rückt 
der Ausschuss wie erwartet von der im ers
ten Konsultationspapier geäußerten Idee 
ab, Kreditrisiken vollständig in das Markt
risikomodell zu integrieren. Angesichts der 
methodischen Schwierigkeiten bei der In
tegration diskreter Risiken erscheint dies 
als pragmatischer Ansatz. 

Risikoaggregation

Da sich Korrelationen in Stressphasen als 
instabil erwiesen haben, soll die Risiko
aggregation zukünftig unter konservative
ren Diversifikationseffekten erfolgen. Dies 
will der Ausschuss durch zwei Maßnahmen 

Abbildung 1: Schematischer Ablauf der aufsichtsrechtlichen Abnahme des internen Handelsbuch-Risikomodells
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Vorgehensweise zur internen Marktrisikomodellierung
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erreichen: Zum einen soll die Schätzung 
der Korrelationskoeffizienten – analog zur 
Kalibrierung des ExpectedShortfallMo
dells – auf Basis einer Periode mit signi
fikantem Stress erfolgen. Zum anderen  
ist vorgesehen, Diversifikationseffekte bei  
der Kapitalaggregation über Risikoklassen  
aufsichtsrechtlich zu beschränken. Dazu 
soll die Kapitalanforderung IMCC(C) unter 
 Berücksichtigung von Diversifikation mit 
den Werten für die EinzelAnforderungen 
IMCC(Ci) der Risikoklassen i gemittelt wer
den. Damit ergibt sich als Kapitalanforde
rung IMCC für die modellierbaren Risiko
faktoren der zugelassenen Handelstische:

IMCC=�lMCC(C)+ (1-�) IMCC(Ci). 
i=1

R

�

Der Gewichtungsfaktor r für das Risiko
kapital IMCC(C) unter Berücksichtigung 
von Diversifikation soll nach Analyse der 
QIS kalibriert werden. Die Gesamtkapi
talanforderung für die zugelassenen Han
delstische vor Berücksichtigung von Aus
fallrisiken ergibt sich damit als Summe von 
IMCC sowie der Kapitalanforderung aus 
nicht modellierbaren Risikofaktoren, ska
liert mit einem Multiplikator, der wie bis
her einen festgelegten Mindestwert haben 
soll und durch die Aufsicht in Abhängig

keit von der Modellperformance (VaR
Backtesting) erhöht werden kann. Zur Be
rechnung der Gesamtkapitalanforderung 
auf Handelsbuchebene sind schließlich der 
Ausfallrisikozuschlag sowie die Kapital
anforderungen der unter dem Standard
ansatz kapitalisierten Handelstische durch 
einfache Addition zu berücksichtigen. 
 Aufgrund der Beschränkung der Diversi
fikation über die Risikoklassen sowie der 
konservativeren Schätzung von Korrelati
onskoeffizienten auf Basis von Stressperio
den ist ceteris paribus von höheren aggre
gierten Kapitalanforderungen auszugehen.

Differenzierung nach 
Liquidationshorizonten

Weitreichende Neuerungen bei der Risiko
kapitalbestimmung sehen die Vorschläge 
des Ausschusses im Zusammenhang mit Li
quiditätsrisiken vor. Hintergrund ist die 
Feststellung, dass besonders in Stressperio
den Positionen oftmals nur mit erhebli
chen Marktwertabschlägen innerhalb der 
derzeit implizit vorgesehenen Haltedauer 
von zehn Handelstagen geschlossen bezie
hungsweise gehedgt werden können.

Zukünftig sollen fünf Liquidationshorizon
te in der Länge von zehn, 20, 60, 120 und 

250 Tagen eingeführt werden. Unter einem 
Liquidationshorizont versteht der Aus
schuss die notwendige Zeitdauer, um eine 
offene Position für einen Risikofaktor in 
einem gestressten Markt durch eine Trans
aktion zu schließen – ohne den Preis für 
das verwendete Instrument zu bewegen. 
Die Zuordnung soll, anders als zunächst  
im ersten Konsultationspapier vorgesehen, 
nicht für einzelne Instrumente, sondern 
auf Ebene von Risikofaktoren erfolgen. 

Um eine objektive Zuordnung zu gewähr
leisten, hat der Ausschuss 24 Risikofaktor
Kategorien mit zugeordneten Liquidations
horizonten definiert. Damit ist ein Mapping 
der institutsspezifischen Risikofaktoren auf 
die regulatorischen Kategorien erforderlich. 
Die Kategorien sollen laufend beobachtet 
und an veränderte Marktbedingungen an
gepasst werden. Zur Berechnung des li
quidationsspezifischen Expected Shortfall 
sind die Risikofaktoren entsprechend der 
tatsächlichen Horizonte zu modellieren – 
im ersten Konsultationspapier wurde als 
 Alternative noch eine Skalierung des 1Ta
gesExpectedShortfall erwogen. Um eine 
Berechnung aus historischen Daten für 
längere Horizonte zu ermöglichen, will der 
Ausschuss für die Schätzung überlappende 
Beobachtungen zulassen.
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Gegenüber den Ideen des ersten Konsul
tationspapiers erscheinen die modifizierten 
Vorschläge erheblich praktikabler. Durch 
Abstellung auf Risikofaktoren wird der 
Aufwand gegenüber einer Berücksich
tigung einzelner Instrumente erheblich 
 reduziert; die Vorgabe regulatorischer Fak
toren mit zugeordneten Liquidationsho
rizonten objektiviert die Abgrenzung der 
Horizonte. Auch die im ersten Konsulta
tionspapier erwogenen Ideen zu weiteren 
Zuschlägen für Sprünge in den Liquiditäts
prämien bei illiquiden Instrumenten sowie 
für „endogene Liquiditätsrisiken“ werden 
nicht weiter verfolgt. Aufgrund der im 
Mittel längeren  Liquiditätshorizonte impli
zieren auch diese Regelungen ceteris pari
bus steigende Risikokapitalanforderungen. 
So würde bereits eine Zuordnung zum 
nächstgrößeren Horizont von 20 Tagen die 
Kapitalanforderung gegenüber der aktuel
len Berechnung für zehn Tage um rund 
40  Prozent ansteigen lassen.

Parallele Anwendung des 
Standardansatzes

Der Ausschuss hält an seiner im ersten 
Konsultationspapier geäußerten Idee fest, 
von Modellbanken eine parallele Durch
führung des Standardansatzes zu ver
langen. Diese Maßnahme soll auf Ebene 
einzelner Handelstische erfolgen, um über 
eine sofortige Rückfalloption für den Fall 
zu verfügen, dass die interne Risikomo
dellierung als nicht adäquat eingestuft 
wird. Die Aufsicht besitzt damit eine 
glaubhafte Drohung, die Zulassung des 
internen Modells (partiell) zu widerrufen. 
In einem neuen Vorschlag des zweiten 
Konsultationspapiers fordert der Aus
schuss darüber hinaus, die Ergebnisse der 
StandardansatzBerechnung auf Ebene 
der Handelstische zu veröffentlichen. 
 Damit wäre den Inte ressengruppen ein 
besserer Vergleich zwischen Instituten 
möglich; gleichzeitig liefert die Stan
dardansatzBerechnung eine einheitliche 
Benchmark zur Beurteilung der Ergebnisse 
des internen Modells. 

Dieser Vorschlag ist im Kontext der all
gemeinen Überlegungen des Ausschusses 
zum Spannungsfeld von Einfachheit, Ver
gleichbarkeit und Risikosensitivität zu 
 sehen. Im Rahmen des hierzu im Juli 2013 
veröffentlichten Konsultationspapiers wird 
– neben einer Reihe noch deutlich weit
reichenderer Maßnahmen – eine generelle 
Einführung von Standardansatzberechnun

gen für Modellbanken in Erwägung ge
zogen.8)

Weiterhin offen lässt der Ausschuss die 
Einführung von Kapitaluntergrenzen, die 
auf einem bestimmten Prozentsatz (< 100 
Prozent) des gemäß Standardansatz ermit
telten Risikokapitals basieren oder durch 
einen Aufschlag auf das nach dem inter
nen Modell ermittelten Kapital festgesetzt 
werden könnten. Diese Maßnahme würde 
Modellrisiken sowie einer zu aggressiven 
Modellierung entgegenwirken. Gleichzeitig 
besteht allerdings die Gefahr, dass der 
 Anreiz zur Weiterentwicklung des internen 
Modells verringert wird, wenn Banken sich 
der Untergrenze nähern. Eine Entschei
dung über die Einführung einer solchen 
Untergrenze soll daher erst nach Auswer
tung der QIS getroffen werden.

In jedem Fall bedingen die Änderungen 
zusätzlichen Aufwand für solche Institute, 
die sich für eine interne Modellierung 
 entscheiden. Diese hätten nicht nur hö
here Belastungen aus deren Umsetzung 
(Modell validierung auf Ebene der Handels
tische, Beachtung von Liquiditätshorizon
ten), sondern darüber hinaus wäre eine 
vollständige zweite Modellrechnung auf 
Basis des Standardansatzes durchzuführen.

Die wesentlichen Elemente der neuen 
Struktur zur Abbildung von Marktrisiken 
im Handelsbuch auf Basis interner Modelle 
sind in Abbildung 2 im Überblick dar
gestellt. Unter dem Handelsbuch sind zu
künftig drei Ebenen wesentlich: Zunächst 
ist für die Prüfung und Abnahme des in
ternen Marktrisikomodells die Struktur der 
Handelstische zu beachten, die in Abbil
dung 2 in Form exemplarischer Tische ab
gebildet ist. Darunter folgt die Ebene der 
Risikoklassen und diesen zugeordneten Ri
sikofaktoren (RF). 

Als nicht modellierbar eingestufte Risiko
faktoren sind durch separate Aufschläge 
auf Basis von Stressszenarien zu berück
sichtigen. Während Migrationsrisiken in das 
Handelsbuchmodell integriert werden sol
len, sind Ausfallrisiken weiterhin separat als 
Incremental Default Risk (IDR) abzubilden. 
Risikofaktorspezifische Liquidationshori
zonte bilden die dritte Ebene, wobei hier 
institutsindividuelle Risikofaktoren auf re
gulatorische Faktoren zu mappen sind.

Die Komplexität der Handelsmodellierung 
wird durch die neuen Vorschläge erheblich 

zunehmen. Flankierend führt der Baseler 
Ausschuss allerdings auch weitreichende 
Maßnahmen ein, um die Risiken der zu
sätzlichen Komplexität zu begrenzen. Her
vorzuheben sind in diesem Kontext die 
 Vorschläge zur Stresskalibrierung, die nicht 
 risikosensitive Kapitaluntergrenze auf Ebe
ne von Handelstischen, die Beschränkung 
von Diversifikationseffekten sowie die 
vollständige Rücknahme interner Modelle 
für Kreditrisiken aus Verbriefungen. Diese 
Maß nahmen implizieren jedoch auch eine 
Abkehr vom bisher praktizierten UseTest, 
den der Ausschuss in der aktuellen Form 
bereits mehrfach zur Disposition gestellt 
hat.9) 

Business Case überprüfen

Die Implementierung der neuen Anforde
rungen wird für die betroffenen Institute 
mit erheblichem Aufwand verbunden sein. 
Dies gilt sowohl für die erstmalige Einfüh
rung als auch für den laufenden Betrieb 
des Modells. Gleichzeitig sinkt aufgrund 
(ceteris paribus) steigender Kapitalanforde
rungen der vermeintliche Vorteil interner 
Modelle gegenüber dem zukünftig deutlich 
risikosensitiver ausgestalteten Standard
ansatz. Damit wird der Business Case des 
internen Marktrisikomodells im Vergleich 
zum Standardansatz zu überprüfen sein.
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